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Übersicht 
 

Bodenwert: 2.150.000 €
Ertragswert: 17.400.000 €

Verkehrswert/Nutzfläche: 2.142 €/m²
Verkehrswert/Jahresnettokaltmiete 12,6
Verkehrswert/Grundstücksfläche: 1.247 €/m²

Verkehrswert: 17.400.000 €
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Anmerkung:  
Die Anlagen wurden aus Gründen des Datenschutzes diesem Mustergutachten nicht beigelegt! 
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1 Vorbemerkungen 
 
Auftraggeber: Bank GmbH, Herr Auftraggeber 

Auftragseingangsdatum:  16.03.2006 

Gutachterliche Leistung: Verkehrswert  

Anlass der  
Gutachtenerstellung: 
 

Vermögensübersicht 
 

Wertermittlungsstichtag: 
 

10.04.2006 

Eigentümer: lt. vorliegendem Grundbuchauszug: 
 
Fonds GmbH 
 

Tag der Ortsbesichtigung: 10.04.2006 
 

Teilnehmer am  
Ortstermin: 

Ein Mitarbeiter vom Center Management 
 
zwei technische Mitarbeiterinnen des Sachverständigen und der unterzeichnende 
Sachverständige selbst. 
 

Was besichtigt werden 
konnte: 
 

Das Gebäude war zum Besichtigungszeitpunkt geöffnet. Es erfolgte eine Besich-
tigung der öffentlich zugänglichen Ladeneinheiten sowie von Technikräumen. 
Die Besichtigung bezieht sich auf die sichtbaren Gebäudeteile. Verdeckte Schä-
den können nicht ausgeschlossen werden, sind aber nach Auskunft des Center 
Managements nicht vorhanden.  
 
Insoweit wurde ein dem Durchschnitt der besichtigten Geschäfte und den Anga-
ben des Center Managements entsprechender Zustand und Ausstattungsstandard 
unterstellt. 
 

Besonderheiten: Ein aktueller Grundbuchauszug lag nicht vor. Der vorhandene Grundbuchauszug 
stammt vom 10.04.1992, soll aber auftragsgemäß verwendet werden. 
 

Gutachtenerstellung unter  
Mitwirkung von: 
 

einer technischen Mitarbeiterin des Sachverständigen 
 
Das Gutachten wurde unter meiner Leitung und vollständigen Verantwortung 
erstellt. 
 



 

 
(Muster)-Gutachten 06-0225  Seite 4 von 19  
 

 
Leistungsabgrenzung: Baumängel und -schäden: Diese werden nur soweit erfasst, wie sie für die Er-

mittlung des Verkehrswertes nötig sind. Es wurden keine zerstörenden Untersu-
chungen durchgeführt, berücksichtigt werden nur sichtbare, nicht verdeckte 
Mängel. Insofern stellt dieses Gutachten kein abschließendes Gutachten über 
bauliche Mängel und Schäden dar. 
 
Baubeschreibung: Es werden nur offensichtliche und vorherrschende Merkmale 
aufgezählt, soweit sie ohne Zerstörung erkennbar sind; Angaben über nicht 
sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hin-
weisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen 
Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile, Anlagen, 
Ausstattungen und Installationen wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die 
Funktionsfähigkeit unterstellt. 
Schädlinge und Schadstoffe: Untersuchungen auf pflanzliche und tierische 
Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien (z.B. Holz-
schutzmittel) sowie Altlasten im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes wurden 
nicht durchgeführt. 
 
Baugrund: Eine lageübliche Baugrundsituation ist insoweit berücksichtigt, wie 
sie in die Bodenrichtwerte eingeflossen ist. Darüber hinausgehende vertiefende 
Untersuchungen und Nachforschungen wurden nicht angestellt. 
 
Bauordnungsrecht: Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage der tatsäch-
lich bestehenden Gebäude durchgeführt. Die Übereinstimmung der baulichen 
Anlagen und Nutzungen mit dem Bauordnungsrecht und Baugenehmigungen 
wird vorausgesetzt. 
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2 Grundstücks- und Gebäudebeschreibung 

2.1 Lage 
Ort und Einwohnerzahl: 
 

Berlin, ca. 3,4 Mio. Einwohner; Stadtbezirk Irgendwo, Ortsteil Am Rande 
 
süd-östlicher Stadtrand 

Entfernung zu Geschäften des täglichen Bedarfs: fußläufig 

innerörtliche Lage: 
 

Entfernung zu öffentlichen Verkehrsmitteln (Straßenbahn + S-Bahn): fußläufig 
bis weit entfernt  
 

Lagequalität: 
(sachverständige Einschätzung) 
 

Wohnlage: einfach Geschäftslage: mittel 

Art der Bebauung und 
Nutzung in der Straße: 
 

vorwiegend wohnbauliche Nutzung; offene, i.d.R. 4-10-geschossige Bauweise 

Immissionen: normal durch Straßenverkehr 
 

 

2.2 Erschließung 
Straßenart: 
 

Durchfahrts- und Wohnsammelstraße 

Straßenausbau: 
 

voll ausgebaut; Fahrbahn Beton; Gehweg einseitig vorhanden, befestigt mit 
Asphalt 
 

Versorgungsanschlüsse 
und Abwasserbeseitigung: 
 

elektrischer Strom, Gas und Wasser aus öffentlicher Versorgung; Kanalan-
schluss 
 

Grenzverhältnisse, nach-
barliche  Gemeinsamkei-
ten: 
 

keine Grenzbebauung des Gebäudes 
 

Baugrund, Grundwasser  
(soweit ersichtlich): 
 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund; keine Grundwasserschäden 
 

 
 
 

2.3 Grund und Boden 
Grundbuch: Grundbuch von Band Blatt lfd. Nr. 
 Berlin-Am Rande 1 

2 
3 

12345N 
67890N 

123N 

1 und 2 
1 

2 und 3 
     
Kataster: Gemarkung Flur Flurstück Fläche 
 Berlin-Am Rande 1 

2 
3 
4 

111, 222,  
333 

444, 555, 666 
777, 888, 999 

2.212 m² 
365 m² 

2.879 m² 
8.496 m² 

   Summe: 13.949 m² 
     
Grundstückszuschnitt: fast rechteckig    
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2.4 Rechtliche Gegebenheiten (wertbeeinflussende Rechte und Belastungen) 

2.4.1 Privatrechtliche Situation 
Grundbuchlich gesicherte  
Belastungen: 
 

Eintragungen in Abteilung II des Grundbuchs: 
 
·  keine Eintragungen 
 
Quelle: Grundbuchauszug vom 10.04.1992 
 
(Hinweis: Schuldverhältnisse in Abteilung III des Grundbuchs werden bei der Ermittlung eines 
Verkehrswertes nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ggf. bestehende Schul-
den bei Beleihung, Verkauf o. Ä. sachgerecht berücksichtigt werden.) 
 
Das Objekt ist überwiegend vermietet. Details finden sich in den Erläuterun-
gen zum Ertragswertverfahren. 
 
Informationen über Mietminderungen oder Mietrückstände wurden dem Sach-
verständigen nicht angezeigt, es wird daher davon ausgegangen, dass solche 
nicht vorliegen. 
 

Vermietungssituation: 
 

Quelle: Auftraggeber 
 

Nicht eingetragene Rechte 
und Lasten: 
 

Sonstige nicht grundbuchlich eingetragene Lasten (z. B. begünstigende) Rech-
te sowie besondere Wohnungs- und Mietbindungen sind nicht vorhanden. 
 

 Quelle: Auftraggeber  
 

Bodenordnungsverfahren: 
 

Das Grundstück ist zum Wertermittlungsstichtag in kein Bodenordnungsver-
fahren einbezogen. 
 
Quelle: telefonische Auskunft, Bezirksamt Irgendwo, Frau Schwimmen 
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2.4.2 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.4.2.1 Bauplanungsrecht 
Darstellungen im  
Flächennutzungsplan: 
 

Wohnbaufläche 

Bauplanungsrechtliche 
Situation: 
 

Es liegt keine Art von Bebauungsplan vor, es handelt sich um einen unbeplan-
ten Innenbereich nach § 34 BauGB. 
 
Fläche = Allgemeines Wohngebiet der Baustufe III/5 
GFZ = 1,5 (Geschossflächenzahl) 
    

Weitere Satzungen und 
Baugebote: 
 

Es liegen keine Sanierungssatzungen im Sinne der §§ 136ff., keine städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahmen im Sinne der §§ 165ff., keine Erhaltungssat-
zungen im Sinne der §§ 172-174 und keine städtebaulichen Gebote im Sinne 
der §§ 175-179 BauGB vor. 
 

Entwicklungszustand  
(Grundstücksqualität): 

baureifes Land 

 Quelle: telefonische Auskunft, Bezirksamt Irgendwo, Frau Schwimmen 

 

2.4.2.2 Erschließungsbeitragssituation 
Beitrags- und Abgaben-
situation: 
 

Das Bewertungsobjekt ist beitrags- und abgabenfrei. 
 
Quelle: Auftraggeber 
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2.4.2.3 Sonstige öffentlich-rechtliche Festsetzungen 
Baulasten: 
 

Das Baulastenverzeichnis enthält keine wertbeeinflussenden Eintragungen. 
 
Quelle: Auftraggeber 
  

Denkmalschutz: 
 

Laut Berliner Denkmalschutzgesetz ist ein Denkmal ein Denkmal unmittelbar 
durch Gesetz selbst, d.h. die Eintragung in die Denkmalliste hat lediglich hin-
weisenden Charakter. Sie ist somit lediglich eine sachverständige Äußerung 
des Denkmalamtes, rechtsbegründende Bedeutung kommt ihr somit nicht zu. 
Sind die Tatbestandsmerkmale des Denkmalschutzes im entsprechenden 
Denkmalschutzgesetz erfüllt, so ist das Bauwerk ein Denkmal.  
 
Das Grundstück ist nicht in der Denkmalliste Berlins eingetragen. 
 
Quelle: www.stadtentwicklung.berlin.de/Geodaten/Karten-online 
 

Naturschutz: 
 

Es sind keine naturschutzrechtlichen Festsetzungen getroffen worden. 
 
Quelle: www.stadtentwicklung.berlin.de/Geodaten/Karten-online 
 

Wasserschutz: Das Bewertungsobjekt liegt nicht in einer Trinkwasserschutzzone. 
 
Quelle: www.stadtentwicklung.berlin.de/Geodaten/Karten-online 

 
 
 

2.4.2.4 Bodenbelastung 
Bodenbelastung: Das Grundstück ist im Altlastenkataster der zuständigen Unteren Boden-

schutzbehörde nicht aufgeführt. 
 

Es ergaben sich während der Ortsbesichtigung keine Hinweise auf schädliche 
Bodenveränderungen (Kontaminationen). 
 

Es wird demzufolge von ungestörten Bodenverhältnissen ausgegangen. 
 
Quelle: Auftraggeber 
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2.5 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

2.5.1 Einkaufscenter mit Parkdeck 
Gebäudetyp: Einkaufscenter mit 2 Vollgeschossen, Läden im Erd- und Obergeschoss und Bü-

ro- und Praxisnutzung im Obergeschoss, teilweise unterkellert 
 

Baujahr:  1998 (laut Bauakte) 

Bauweise: Stahlbeton-Skelettbauweise mit Stahlbetondecken und Fertigteilen 

Dach: Dachform: Flachdach 

Deckung: Parkdeck: Asphalt; Büro/Praxen: extensive Berünung 

Konstruktion: Stahl 

Aufbauten: Lichtkuppel, Pyramidendach 

Isolierung: ja 
   

Fassade: EG: Kunststoffverkleidung mit Wärmedämmung; OG: 
Wärmedämmverbundsystem 

Fenster: durchgehend Aluminiumfenster mit Isolierverglasung, z.T. als Schaufens-
ter 

teilweise Jalousien 
   

Keller :  trocken, ca. 180 m² (nur Technik) 

Sanitärbereich: Objektart Bauweise Qualität 
Fliesen deckenhoch mittel 

WC freihängend gut 
    

Fußböden: Zimmer Fußbodenarten 

Büroräume Teppich 

Gewerbeeinheiten Kunststein bzw. Mietereinbauten 

Nassräume Fliesen 
   

Heizung: Gas-Etagenheizung mit Gebläsekonvektoren oder Flachheizkörpern mit Thermos-
tatventilen, Warmwasser dezentral 
 

Besonderheiten: Rampe und Parkdeck, Vordach Anlieferung, Falttüranlagen, Rolltore, Lüftungen, 
RWA-Anlage, Kühlung, Sprinkleranlage, Brandmeldezentrale, Sonnenschutz, 
Aufzüge 

Gesamtbeurteilung: Das Gebäude befindet sich in normal erhaltenem Zustand und weist keinen In-
standsetzungsstau auf.  
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3 Ermittlung des Verkehrswerts 

3.1 Verfahrenswahl mit Begründung 
Ziel jeder Verkehrswertermittlung ist nach § 194 BauGB ein marktgerechter Preis, der Verkehrswert.  
 
Dieser wird „durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im ge-
wöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der 
sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermitt-
lung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.”  
 
Um einen möglichst marktgerechten Wert zu ermitteln, also einen, der einem realistischen Verkaufspreis 
nahe kommt, müssen die für das zu bewertende Objekt geeigneten Wertermittlungsverfahren ausgewählt 
werden. Können mehrere Verfahren angewendet werden, so erhöht dies die Sicherheit des Ergebnisses. 
 
Welche Verfahren auszuwählen sind, beruht vor allem auf zwei Fragen: 
 
1. Welche Verfahren sind in der Lage, die Preisbildungsmechanismen für dieses Objekt nachzuvollziehen? 
2. Für welche Verfahren stehen die notwendigen Daten aus dem Immobilienmarkt zur Verfügung? 
 

Bodenwertermittlung 
Der Bodenwert wird für gewöhnlich anhand eines Bodenrichtwertes1, gelegentlich auch anhand einzelner 
Vergleichskaufpreise ermittelt. Durch Anpassungen des verwendeten Bodenrichtwerts oder der Ver-
gleichskaufpreise gleicht man diese an das zu bewertende Grundstück und dessen Eigenschaften an. 
 
Es wurde der vom zuständigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte festgestellte Bodenricht-
wert verwendet. 

Ertragswertverfahren 
Mit dem Ertragswertverfahren werden solche bebaute Grundstücke vorrangig bewertet, die üblicherweise 
zur Erzielung von Renditen und weniger zur Eigennutzung verwendet werden. 
 
Das zu bewertende Objekt ist ertragsorientiert zu sehen, daher wird das Ertragswertverfahren vor-
rangig angewendet. 

Vergleichswertverfahren 
Existiert eine ausreichende Anzahl tatsächlicher Verkaufspreise oder ein Vergleichsfaktor2 für vergleich-
bare Objekte, so kann für jede Objektart ein Vergleichswertverfahren durchgeführt werden. 
 
Für das zu bewertende Objekt liegen keine direkt vergleichbaren Kaufpreise vor, daher kann ein 
direktes Vergleichswertverfahren nicht durchgeführt werden. 

                                                      
1 Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis für ähnlich genutzte Grundstücke in einer abgegrenzten Zone. 
2 Zumeist ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis für eine bestimmte Objektart. 
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3.2 Bodenwertermittlung 
 

=

=Der Bodenwert beträgt rund: 2.150.000 €

Angepasster Bodenrichtwert x Grundstücksfläche: 2.148.146,00 €

Summe der Zu- und Abschläge 10 %

(An Bewertungsstichtag und Grundstückseigenschaften) angepasster Bodenrichtwert: 154,00 €/m²

GFZ
Umrechnung anhand von Umrechnungskoeffizienten.
Quelle: Berliner Gutachterausschuss, 2004

10 %

Das Richtwertgrundstück unterscheidet sich vom Bewertungsgrundstück hinsichtlich der Geschossflächenzahl.
Im Folgenden wird diese Eigenschaft des Richtwertgrundstücks mittels Umrechnungskoeffizienten angepasst, so
dass das Richtwertgrundstück und das Bewertungsgrundstück vergleichbar sind.

Eigenschaft Begründung Zu-/Abschlag

140 €/m²

Veränderung 0,00 %

Veränderung bis zum Wertermittlungsstichtag: 0,00 %

Bodenrichtwert am Wertermittlungsstichtag (gerundet): 10.04.2006

140 €/m²Bodenrichtwert 01.01.2005

Bodenrichtwert 01.01.2006 140 €/m²

GFZ 1,0 1,1
Beitrags-/Abgabenzustand frei frei
Flächenart Wohnbaufläche Wohnbaufläche
baureifes Land ja ja
Fläche keine Angabe 13.949 m²

Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück
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3.2.1 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Bodenwertermittlung 
 
Grundstücksfläche 
 
Qualität Fläche Quelle 

Bauland 13.949 m² Grundbuch 

    
 
Beitrags- und Abgabenzustand 
 
Das Bewertungsobjekt ist beitrags- und abgabenfrei (siehe Abschnitt 2.4.2.2). 
 
 
Geschossflächenzahl (GFZ) 
 
Es wird die tatsächlich vorhandene GFZ des Grundstücks angesetzt, da die bauplanungsrechtlich mögliche 
GFZ auf dem Grundstück überschritten ist (siehe Abschnitt Bauplanungsrecht). 
 
Die Ermittlung der GFZ erfolgte anhand der Bauakte. 
 
 
Bodenrichtwert 
 
Es wurde der vom zuständigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte festgestellte Bodenrichtwert ver-
wendet. Der angegebene Bodenrichtwert gilt für wohnbauliche Nutzungen, die in dieser Umgebung üblich 
ist. 
 
Der Bodenrichtwert ist unverändert, daher ist keine zeitliche Anpassung notwendig. 
 
 
GFZ-Anpassung 
 
GFZ Bewertungsgrundstück: 1,1 � Faktor = 0,5767 0,5767

GFZ Richtwertgrundstück: 1,0 � Faktor = 0,5246 0,5246
= rd. 110 %
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3.3  Ertragswertermittlung 
 

-

=

-
=

x
=

+
=

+
=Ertragswert 17.359.732,15 €

Der Ertragswert beträgt rund: 17.400.000 €

Vorläufiger Ertragswert des Grundstücks 17.359.732,15 €

Sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände 0,00 €

Ertragswert der baulichen Anlagen (= Ertrag der baulichen Anlagen x Vervielfältiger) 15.209.732,15 €

Bodenwert (siehe Bodenwertermittlung) 2.150.000,00 €

Ertrag der baulichen Anlagen (= Reinertrag - Reinertragsanteil des Bodens) 1.079.929,86 €

Vervielfältiger bei Restnutzungsdauer 32 Jahre 14,084

Jährlicher Reinertrag (= Rohertrag - Bewirtschaftungskosten) 1.208.929,86 €

Reinertragsanteil des Bodens (= Bodenwert x Liegenschaftszinssatz) 6,00 % 129.000,00 €

Summe 173.113,50 € 173.113,50 €

Verwaltung 5,00 % 1.382.043,36 € 69.102,17 €

Stellplätze vermietet 0,00 € 11 0,00 €

Fernsprecher 0,00 € 1 0,00 €
Stellplätze leer 0,00 € 19 0,00 €

Gewerbe 6,00 €/m² 8.121,60 m² 48.729,60 €
Automat 0,00 € 1 0,00 €

Instandhaltung

Gewerbe 4,00 % 1.382.043,36 € 55.281,73 €
Mietausfallwagnis
Bewirtschaftungskosten Anteil Bezugsmenge Betrag

Rohertrag 1.382.043,36 €

Summe 8.121,60 m²
115.170,28 € 1.382.043,36 €
115.170,28 € 1.382.043,36 €

Gewerbe 8.121,60 m² 14,18 €/m²
Fläche Miete/m²Einnahmen Miete/mtl Miete/Jahr
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3.3.1 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Ertragswertberechnung 
 
Flächen 
 
Die Flächen wurden aus den vorhandenen Mieterlisten entnommen und anhand vorhandener Vergleichsun-
terlagen überschlägig plausibilisiert. 
 
Quelle: Eigene Berechnung; Mietenlisten; vorliegende Pläne 
 
 
Rohertrag 
 
1. Datenlage 
 
Läden im Erdgeschoss

Pos Gewerbeeinheit
Mietspiegel 

untere Grenze
Mietspiegel 

obere Grenze

1 Laden EG 252,42 15,08 3.807,28 8,00 17,00 15,08 3.807,28
2 Laden EG 354,50 18,20 6.452,39 9,00 21,00 18,20 6.451,90
3 Laden EG 2.711,18 13,77 37.324,31 9,00 21,00 13,77 37.332,95
4 Laden EG 370,89 0,00 0,00 9,00 21,00 14,00 5.192,46
5 Laden EG 68,06 23,50 1.599,41 10,00 21,00 23,50 1.599,41
6 Laden EG 64,85 28,53 1.850,18 10,00 21,00 28,53 1.850,17
7 Laden EG 72,72 0,00 0,00 10,00 21,00 14,00 1.018,08
8 Laden EG 75,32 33,50 2.523,22 10,00 21,00 33,50 2.523,22
9 Laden EG 125,68 19,80 2.488,46 8,00 17,00 19,80 2.488,46
10 Laden EG 62,11 0,00 0,00 10,00 21,00 14,00 869,54
11 Laden EG 62,63 0,00 0,00 10,00 21,00 14,00 876,82
12 Laden EG 61,23 19,00 1.163,37 10,00 21,00 19,00 1.163,37
13 Laden EG 61,17 17,90 1.094,65 10,00 21,00 17,90 1.094,94
14 Laden EG 61,85 18,70 1.156,60 10,00 21,00 18,70 1.156,60
15 Laden EG 62,73 20,45 1.282,93 10,00 21,00 20,45 1.282,83
16 Laden EG 54,15 0,00 0,00 10,00 21,00 14,00 758,10
17 Laden EG 26,55 19,30 512,41 10,00 21,00 19,30 512,42
18 Laden EG 306,04 0,00 0,00 9,00 21,00 14,00 4.284,56
19 Laden EG 53,30 20,45 1.089,99 10,00 21,00 20,45 1.089,99
20 Laden EG 174,21 13,49 2.350,00 8,00 17,00 13,49 2.350,09
21 Laden EG 62,44 17,00 1.061,48 10,00 21,00 17,00 1.061,48
22 Laden EG 233,17 25,00 5.829,25 8,00 17,00 25,00 5.829,25
23 Laden EG 74,91 20,69 1.549,89 10,00 21,00 20,69 1.549,89
24 Laden EG 46,58 30,00 1.397,40 10,00 21,00 30,00 1.397,40
25 Laden EG 319,48 12,60 4.025,45 8,00 17,00 12,60 4.025,45
26 Laden EG 121,70 15,01 1.826,55 8,00 17,00 15,01 1.826,72
27 Laden EG 196,60 19,09 3.752,61 8,00 17,00 19,09 3.753,09
28 Laden EG 76,96 0,00 0,00 10,00 21,00 14,00 1.077,44
29 Laden EG 242,36 15,82 3.834,68 8,00 17,00 15,82 3.834,14
30 Laden EG 67,85 0,00 0,00 10,00 21,00 14,00 949,90
31 Laden EG 117,10 15,34 1.796,17 8,00 17,00 15,34 1.796,31
31 Gesamt Gewerbe: 6.640,74 15,78 104.804,26

Gesamt Gewerbe vermietet: 5.567,39 16,12 89.768,68
Gesamt Gewerbe leer stehend: 1.073,35

Pos Sonstige Einnahmen

1 11 25,49 280,39 0,00 0,00
2 19 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Gesamt Sonstige Einnahmen: 30 0,00

Gesamt Sonstige Einnahmen vermietet: 280,39

Stellplätze vermietet

Miete
Ist

[€/Stück]
Anzahl

Lage
NKM

Ist
[€]

Fläche
[m²]

NKM
Ist

[€/m²]

Miete
Ist
[€]

Miete
Soll

[€/Stück]

Miete
Soll
[€]

Bemerkung

NKM
Soll

[€/m²]

NKM
Soll
[€]

darüber
leicht darüber

darüber

Bemerkung

nur NK + HK
leicht darüber

Abweichung
vom

Mietspiegel

in Spanne
in Spanne
in Spanne

in Spanne
in Spanne
in Spanne
in Spanne

in Spanne

in Spanne
in Spanne
in Spanne
darüber

in Spanne
darüber

in Spanne
in Spanne

leicht darüber

in Spanne

in Spanne

Stellplätze leer
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Läden im Obergeschoss

Pos Gewerbeeinheit
Mietspiegel 

untere Grenze
Mietspiegel 

obere Grenze

1 Laden OG 90,90 0,00 0,00 10,00 21,00 7,00 636,30
2 Laden OG 91,28 8,13 742,11 10,00 21,00 7,00 638,96
3 Laden OG 108,31 16,00 1.732,96 8,00 17,00 7,00 758,17
4 Laden OG 235,60 0,00 0,00 8,00 17,00 7,00 1.649,20
5 Laden OG 90,94 0,00 0,00 10,00 21,00 7,00 636,58
6 Laden OG 387,52 10,74 4.160,85 8,00 17,00 7,00 2.712,64
7 Laden OG 115,71 11,25 1.301,73 8,00 17,00 7,00 809,97
7 Gesamt Gewerbe: 1.120,26 7,00 7.841,82

Gesamt Gewerbe vermietet: 702,82 11,29 7.937,65
Gesamt Gewerbe leer stehend: 417,44

Pos Sonstige Einnahmen

1 1 51,13 51,13 51,13 51,13
2 1 90,00 90,00 90,00 90,00
2 Gesamt Sonstige Einnahmen: 2 141,13

Gesamt Sonstige Einnahmen vermietet: 141,13

in Spanne

Lage
Fläche
[m²]

NKM
Ist

[€/m²]

NKM
Ist
[€]

Bemerkung
Abweichung

vom
Mietspiegel

in Spanne
in Spanne

NKM
Soll

[€/m²]

NKM
Soll
[€]

in Spanne

Miete
Soll

[€/Stück]

Miete
Soll
[€]

Fernsprecher

Anzahl
Miete

Ist
[€/Stück]

Miete
Ist
[€]

Bemerkung

in Spanne
in Spanne
in Spanne

Automat

Büros im Obergeschoss

Pos Gewerbeeinheit
Mietspiegel 

untere Grenze
Mietspiegel 

obere Grenze

1 Büro OG 161,29 8,00 1.290,32 6,00 9,50 7,00 1.129,03
1 Gesamt Gewerbe: 161,29 7,00 1.129,03

Gesamt Gewerbe vermietet: 161,29 8,00 1.290,32
Gesamt Gewerbe leer stehend: 0,00

Lage
Fläche
[m²]

NKM
Ist

[€/m²]

NKM
Ist
[€]

Bemerkung
Abweichung

vom
Mietspiegel

NKM
Soll

[€/m²]

NKM
Soll
[€]

in Spanne

Praxen im Obergeschoss

Pos Gewerbeeinheit
Mietspiegel 

untere Grenze
Mietspiegel 

obere Grenze

1 Praxis OG 86,35 13,29 1.147,59 6,00 9,50 7,00 604,45
2 Praxis OG 112,96 10,99 1.241,74 6,00 9,50 7,00 790,72
2 Gesamt Gewerbe: 199,31 7,00 1.395,17

Gesamt Gewerbe vermietet: 199,31 11,99 2.389,33
Gesamt Gewerbe leer stehend: 0,00

Lage
Fläche
[m²]

NKM
Ist

[€/m²]

NKM
Ist
[€]

Bemerkung
Abweichung

vom
Mietspiegel

NKM
Soll

[€/m²]

NKM
Soll
[€]

in Spanne
in Spanne

Pos Jahresübersicht

41 Gewerbe: 8.121,60

11 1.490,79
30 6.630,81 15,29 101.385,98 1.216.631,76

100 % 8.121,60 14,18 115.170,28 1.382.043,36

32 Sonstiges: 421,52 3.364,68 141,13 0,00

Gesamt: 8.121,60 101.807,50 1.219.996,44 115.311,41 1.382.043,36

   als dauerhaft vermietbar angesetzt:

   davon zum Stichtag unvermietet:
   davon zum Stichtag vermietet:

Fläche
[m²]

Ist-Miete
[€/m²]

Monatl.
Ist-Miete

[€]

Monatl.
Soll-Miete

[€]

JNK
Soll-Miete

[€]
Soll-Miete

[€/m²]

JNK
Ist-Miete

[€]

 
 
 
2. Art des Mietansatzes 
 
Das Modell des Berliner Gutachterausschusses zur Ableitung des Liegenschaftszinssatzes geht von den 
tatsächlich erzielten Mieten aus. Daher muss der Sachverständige - um der ersten Forderung marktkonfor-
mer Wertermittlung zu entsprechen, im selben Wertermittlungsmodell zu bleiben - auch in dieser Werter-
mittlung von der tatsächlichen Miete ausgehen. Dabei muss jedoch die Nachhaltigkeit der Mieten geprüft 
werden. Die Leerstände in der Ladenpassage betreffen nur die innerhalb des Centers etwas schlechter gele-
genen Ladenflächen.  
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3. Gewerbemieten: 
 
Marktlage 
 
Eine Marktrecherche von Angeboten und Nachfrage der letzten drei Monate ergab eine verhaltene Nachfra-
ge nach Gewerbeflächen.  
 
 
Analyse der vorliegenden Mietverträge 
 
Die vorliegenden Mietverträge beinhalten eine ortsübliche Umlegung der Mietnebenkosten auf den Mieter, 
Instandsetzungsarbeiten in den Mieträumen und am Gebäude obliegen dem Vermieter. 
 
Eine Anpassung der Miete erfolgt nach einer Indexierung. 
 
Vergleich zum Mietenspiegel und anderen Marktquellen 

 
Gewerbemietenspiegel der IHK (Neuvermietung; €/m² nettokalt) 2002-2006 

 

 
 

Die Mieten für die Gewerbeeinheiten liegen meist innerhalb der Spannenangaben des Gewerbemietenver-
zeichnisses der IHK, teilweise auch leicht darüber. Dies scheint für den Bereich des 1. OG nicht nachhaltig 
erzielbar. Die Mieten im EG liegen innerhalb der Spanne und werden als üblich und nachhaltig angesehen. 
Für die im EG leer stehenden Einheiten wird ein Ansatz von 14,00 €/m² und damit etwas unterhalb des 
Durchschnittes angesetzt, da die Leerstände weitgehend in den einfacher gelegenen Bereichen (nicht am 
Ankermieter oder im Eingangsbereich) gelegen sind.  
 
Dagegen werden die Mieten für Läden und Büro/Praxen im OG (die an das Parkdeck angeschlossen sind) 
werden auf 7 €/m² gekürzt, da hier eine nur noch sehr einfache Lage und somit ein deutlich niedrigeres 
Mietniveau vorhanden sind. 
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Entwicklungsmöglichkeiten 
 

Bei der bisherigen Entwicklung in den letzten vier bis fünf Jahren muss davon ausgegangen werden, dass 
Mieten für Büroflächen auch in den nächsten Jahren nicht merklich ansteigen werden, da der Leerstand 
immer noch zu groß für den laufenden Flächenverbrauch ist. 
 

Durch den Bau eines weiteren Supermarktes in unmittelbarer Nähe ist die Magnetwirkung gestiegen. Das 
Bewertungsobjekt ist als Einzelhandelszentrum für ein rd. 20.000 Einwohner fassendes Neubaugebiet aus-
geprägt und dadurch nachhaltig vermietbar. Das Objekt wurde vom vorigen Centermanagement schlecht 
bewirtschaftet. Das neue Centermanagement hat erste Erfolge bei der Vermietung und dem Relaunch des 
Centers vorzuweisen. 
 

Das Viertel, welches durch das Center hauptsächlich versorgt wird, ist geprägt durch eine meist überalterte 
Einwohnerstruktur. Es handelt sich um eine Plattenbausiedlung aus der DDR-Zeit. Die Kaufkraft der Be-
wohner ist gering, weshalb das Center-Management auf diese Zielrichtung ausgerichtet ist. 
 

4. Sonstiges 
 

Parkplätze: aufgrund der vielen freien Parkplätze in der unmittelbaren Umgebung (z.B. des neuen Super-
marktes) ist eine nachhaltige Vermietung der Parkplätze nicht möglich.  
 
 

Bewirtschaftungskosten 
 
Quelle: Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, Loseblattsammlung, WertermittlungsForum, Sinzig, 2006 
 
 

Liegenschaftszinssatz 
 

Mittlerer Wert Quelle 
5,0 % Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, Loseblattsammlung, WertermittlungsForum, 

Sinzig, 2006 
 

6,5 % bis 7,5 % Kleiber, Simon, Weyers: Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Bundesanzeigerverlag, Köln, 2002 
 

 

Aus den Ableitungen der Liegenschaftszinssätze des Berliner Gutachterausschusses und aus Vergleichs-
kaufpreisen schätzt der Unterzeichner einen anzusetzenden Liegenschaftszinssatz von 6 %. 
 
 

Restnutzungsdauer 
 

Gesamtnutzungsdauer  Baualter Wirtschaftliche Restnutzungsdauer 
40 Jahre  8 Jahre 32 Jahre 

 

 
 

Vervielfältiger 
 
Der Vervielfältiger ist eine Rechengröße des Ertragswertverfahrens und berücksichtigt darin den Umstand, 
dass Erträge einer Immobilie nicht auf einmal sondern erst langfristig erbracht werden und daher Zinsaspek-
ten und Inflation unterliegen. Der Vervielfältiger bestimmt sich anhand des angesetzten Liegenschaftszins-
satzes und der verwendeten Restnutzungsdauer und erfolgt nach der in Anlage 1 (zu § 16, Abs. 3) der 
WertV festgelegten Formel. 
 

 
Sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände 
 
Im vorliegenden Bewertungsfall sind keine besonderen wertbeeinflussenden Umstände vorhanden. 
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3.4 Zusammenfassung und Verkehrswert 
 

 

Beim Bewertungsobjekt handelt es sich um ein zweigeschossiges Einkaufszentrum mit Lä-
den, Praxen, einem Büro und Parkplätzen mit 8.121,60 m² Nutzfläche.  

Der Verkehrswert für das Grundstück Einkaufsstraße. 6, 12500 Berlin wird zum Werter-
mittlungsstichtag 10.04.2006 mit rd. 

17.400.000,00 € 
ermittelt. 

 
 
 
 
Vorstehendes Gutachten habe ich aufgrund eingehender Besichtigung des Objektes und genauer Prüfung 
der Verhältnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Zu den Beteiligten besteht keinerlei persönli-
che und wirtschaftliche Bindung. Am Ergebnis des Gutachtens habe ich kein persönliches Interesse. 
 
Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe 
entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen 
Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 
 
 
Berlin, den 12.04.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mirko Otto 
Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) 

 
von der Industrie- und Handelskammer zu Berlin öffent-
lich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die 
Bewertung bebauter und unbebauter Grundstücke 
 
zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(WF-Zert), Schwerpunkt Verkehrs-/Marktwertermittlung 
einschließlich Bewertungen für finanzwirtschaftliche 
Zwecke (Personalzertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 
17024) Zert.-Nr. 0102-004 
 
Immobilien-Sachverständiger (EBS/BIIS) 
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